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Wahrnehmungsbericht der Ausländerberatungsstelle 

für das Schuljahr 2004/05

Die vorgegebene textliche Umfangsbeschränkung zwingt wie immer dazu, auf die Fülle des beachtenswert Erscheinenden lediglich ein paar Streiflichter fallen zu lassen:

1. Zur Einbindung der Schulpsychologie in das System „Schule” bei relevanten schulpsychologischen Fragestellungen, bei der Nutzung von schulpsychologischem Know-how, bei diversen Expertisen

Grundsätzlich schien die Schulpsychologie im Berichtszeitraum in das System „Schule” bei verschiedenen wichtigen Fragestellungen bestens eingebunden, insbesondere im Zusammenhang mit der Feststellung von SPF und mit der Legasthenieproblematik. Ganz vereinzelt erfuhr die Ausländerbe-ratungsstelle allerdings auch von Schülern/innen, die seitens der Volksschule – angeblich – ohne ausreichende Heranziehung des schulpsychologischen Dienstes für nicht schulreif erklärt oder für SPF-bedürftig angesehen worden waren.

2. Zur Befindlichkeit der Lehrer(innen)schaft, zur Motivation, mit bestimmten Problemen umzugehen, und zum Einsatz geeigneter Mittel sowie zur Frage nach ausbleibender Unterstützung

Die Befindlichkeit der Lehrer(innen)schaft im IKL-Bereich und im Spektrum des muttersprachlichen Unterrichtes hing zunächst einmal – wie allgemein – von der jeweiligen materiellen Absicherung ab. Insgesamt schienen hier die interkulturellen Begleitlehrer/innen besser gestellt zu sein. Was hingegen ihre pädagogische Tätigkeit betrifft, so wurden sie von einem Problem belastet, das den muttersprachlichen Lehrern/innen unbekannt war und ist, nämlich von der schwer bewältigbaren Aufgabe, Schülern/innen nichtdeutscher Muttersprache ohne jegliche Deutschbeherrschung oder mit minimalen Deutschkenntnissen (außerordentliche Schüler/innen) bzw. mit (noch immer) schlechter Deutschkompetenz (ordentliche Schüler/innen) trotz unzureichender Stundenressourcen (Stichworte: Faktor 0,8 bei außerordentlichen und Faktor 0,15 bei ordentlichen Schülern/innen) im Rahmen des besonderen Förderunterrichtes (BFU) gutes Deutsch beizubringen. Hier fühlte sich so manche IKL-Lehrkraft schon längere Zeit im Stich gelassen.

Die muttersprachlichen Lehrer/innen wiederum bedrückte der Umstand, dass sie nur Sondervertragslehrkräfte sind (mit jährlich zu verlängerndem Vertrag, daher ohne Vorrückungsmöglichkeit), abhängig von Anmeldungen und vom (bescheidenen) Stundenkontingent. Der spezifische pädagogische Auftrag dagegen stellte für sie keine Belastung dar.

Unbeschadet der skizzierten – die Arbeitsplatzzufriedenheit beeinträchtigenden – Faktoren zeichneten sich beide Lehrergruppen aber durch eine hohe Arbeitsmotivation aus. Die von ihnen angewandten Unterrichtsmethoden standen -  soweit der Ausländerberatungsstelle bekannt – jeweils im Einklang mit den pädagogischen Erfordernissen.
3. Die Qualifikation der als interkulturelle Begleitlehrer/innen (IKBL) eingesetzten Hauptschullehrer/innen

Die im Bereich der Hauptschule und der polytechnischen Schule als interkulturelle Begleitlehrer/innen (IKBL) – zur Erteilung des besonderen Förderunterrichtes (BFU) - eingesetzten Hauptschullehrer/innen sollten idealerweise nicht nur die IKL-Ausbildung aufweisen, sondern vor allem unbedingt auch geprüfte Deutschlehrer/innen sein, da ja in aller Regel nur voll ausgebildete Deutschlehrer/innen die Gewähr bieten, (unter „normalen” Unterrichtsbedingungen) das Lehrziel zu erreichen.
Leider waren im abgelaufenen Schuljahr in der Steiermark aber nicht alle im vorgenannten Sektor tätigen Hauptschullehrer/innen geprüfte Deutschlehrer/innen. Im Nachfolgenden werden als Beispiel die diesbezüglichen Gegebenheiten im Schulbezirk Graz-Stadt gezeigt:

	Im Schuljahr 2004/05 im Schulbezirk Graz-Stadt an Hauptschulen und an der polytechnischen Schule als IKBL-Lehrkräfte eingesetzte Hauptschullehrer/innen

	

	Gesamtzahl
	29

	Geprüfte Deutschlehrer/innen
	18

	Ohne Deutschlehrbefähigung
	11


4. Afrikaner/innen in Graz

a) Rassistisch-fremdenfeindliche Schmiererei

Wer am 8., 9. oder 10. August dieses Gedenkjahres auf der Grazer Keplerstraße in Richtung Bahnhof fuhr (darunter waren sicher auch viele Touristen, von den ausländischen Mitbürgern/innen ganz zu schweigen!), hatte bei einem Blick nach rechts auf das afrikanische Restaurant Omoka (Keplerstraße 12, Ecke Neubaugasse) höchstwahrscheinlich ein besonders unangenehmes Schockerlebnis von der Art eines Tagalbtraumes: Auf der Rückseite des straßenzugewandten Außentürflügels war ein aufgesprühtes (oder aufgemaltes) großes, schwarzes Hakenkreuz zu sehen. 

Wie lange bzw. ob dieses Schreckenssymbol schon vor dem 8. August den erwähnten Türflügel verunziert hatte, wurde dem Schreiber dieser Zeilen nicht bekannt. Tatsache ist jedenfalls, dass die ns-pervertierte Swastika mindestens volle 3 Tage unverändert an diesem Ort verblieb. Besonders erschütternd war: Kein Passant (Autos können dort schlecht anhalten) veranlasste den Restaurantbetreiber, das Schreckenszeichen unsichtbar zu machen. Vor allem jedoch ist es unbegreiflich, dass tagelang niemand von dem nahe gelegenen Polizeiwachzimmer (Polizeiinspektion Lendplatz 21) aktiv wurde (was gemäß § 3 d, 3 f und 3 d Verbotsgesetz 1947 [Novellierung 1992] frühestmöglich zwingend notwendig gewesen wäre)! Dieser Vorfall zeigt erschreckend deutlich: Es gibt in der Bevölkerung eine weit verbreitete Indifferenz und Indolenz – wahrscheinlich nicht selten auch eine zustimmende Einstellung – gegenüber rassistisch-fremdenfeindlichen Schmieraktionen.

Nachgetragen sei: Eine spätere (Anfang September erfolgte) Befragung des Restaurantinhabers, Herrn Omoka OGUDUGUS, ergab, diesem sei die instrumentalisierte Bedeutung des Hakenkreuzes nicht richtig klar gewesen: Dieses „Ding” sei bei ihm schon öfter aufgemalt worden; er habe es fotografiert und weggewaschen, und er glaube zu wissen, wer das gemacht habe.

b) Familiäre Unterdrückung afrikanischer Schüler/innen

Es gab im Schuljahr 2004/05 afrikanische Familien, wo Kinder von den Eltern massiv unterdrückt wurden (beispielsweise durch Schläge und den Zwang, sehr ausgedehnt für die Heilung erkrankter Familienmitglieder zu beten). Dies wirkte sich natürlich auch bei guten Schülern nachteilig auf den Schulerfolg aus und gefährdete ernstlich die seelische Gesundheit der betroffenen Schüler/innen.

Eine sehr engagierte Grazer Afrikanerbetreuerin plant ein Projekt zum Wohle solcher Kinder.

c) Schlechte oder fehlende Deutschbeherrschung erwachsener Afrikanerinnen trotz jahrelangen Aufenthalts in Graz

Es fällt immer wieder auf, dass speziell Afrikanerinnen auch nach jahrelangem Aufenthalt in Graz über keine oder nur kümmerliche Deutschkenntnisse verfügen. Wenn man aber weiß, wie viele von den hier aufhältigen erwachsenen afrikanischen Migrantinnen Analphabetinnen sind (nämlich – laut einer vertrauenswürdigen Quelle – über 50%!) wird dieses Phänomen verständlich.

Graz, 10.09.2005  Dr. Gottfried W. Kerschbaumer
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